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gfluftr. fdjHtet,',. ImttbitJ. »SeitMUg („SÜeifterbtatt") Sftr. 3?

SôKÎi^ei a«S 3HteaSor? (Sdjwpz). ®ie SorporationS»
gemehtbe genehmigte ohne SBibetfpruch ben oon ber 33er=

waltung beantragten Teilbetrag oon 5000 grauten an
bte ju ertidhtenbe ^aUeftelte am SD^lü^Ïe£>a; eS

erübrigen nod) !aum 1000 gr., bie oon ben ©enoffamen
SchiüingSrüti unb ©attelegg übernommen roerben. —
3Rit ber bezüglichen Anlage mirb betmtächfi begonnen
werben, fo baff bie |>altefteHe auf fommenben 1. 3Jtai
bem Bexfehr übergeben mirb.

Kewoößtio» öcS RegletaaßSrütSfaaleS In ©ïûtaS.
(Korr ®te gefamte Reubeftuhlung beS renooterten Re»

gterungSratSfaaleS in ©laruS hat her RegterungSrat ber
Hlöbeifabrif |>orgen»©laruS oergeben.

einMrftelle für efferne unb Werne
SertiüiMrikife ih ^cntiAlixi.

®ie ©ifenzentrale richtete am 30. Roo. an ihre ©e=

noffenfd^after ein Qirfularfd^reiben, öaS über bie

Organifation ber neugefdhaffenen gertigfabrifate=gmport
fteÜe 2luffchtufj gibt, ©ein SBorttaut ift in ber £aupt»
fache fotgenber:

3ÏIS Refultat oon Berhanblungen, bie im Sauf biefeë
äJlonatS mit ber beutfdjen RetchSoertretung in Sern ge=

führt mürben, ift für bie ©ifenzentrale bie Rotwenbig»
^ feit ettoachfen, auch bte ©in fuhr ber eifernen unb fiäh»

lernen gertigfabrifate auS ©eufdjlanb als oberfte
gnftanz ju oifieren. ®a ber gmport oon folgen fertig»
fabrifaten an anbete BotauSfeh'-tngen gefnüpft ift, als
betjenige oon SBaren, welche bireft in ben ©efchäftS frets
ber ©ifenzentrale fallen, muffte bafür eine befonbere De*

ganifation gefchaffen werben, bie ber ©ifenjentrale oor»
arbeitet; bie „ Schmelzen) <i)e ©infuhtgefuch^-prüfungefMe
für etferne unb ftählerne gertigfabrifate auS ®eulfdjlanb",
profitent ift ®r. @. Soccer, ®ireflor: ®r. g. Bührer.

®ie gertigfabrifate--gmpor!fteHe arbeitet nach folgern
ben ©runbfähen: 1. ®te gertigfabrifate»gmportfMe
nimmt ©infuhrgefuche oon. allen in ber ©chmeij bomi»
filierten gntereffenten für 2Baren entgegen, bie unter ge>

roiffen Hummern beS fchœeijetifchen 3oötarifS eingeführt
werben, welche auf ber Rücffette ber Befteüformulare
aufgeführt finb. @S ift babei ju beachten, bafi bie an
geführten Bezeichnungen juin Seil Sammelbezeichnungen
flnb unb bafj bem fehmeizerifchen ^oGtarif etnbeutig zu
entnehmen ift, welche oetfdjiebenen SBaren unter bie ein»

Zclnen Hummern eingereiht finb. 2. ®te gertigfabrifate»
gmportftelle muff fich bei ber ©enehmigung fold)er ©in»
fuhrgefuche an einen Rahmen halte«» ber fi<h bilbet
etnerfettS auS bem ©efamtguanium ber oon ®eutf'chlanb
jetoeils zugefichetten gmportquantität unb anberfettS auS
Den ®iSpofitionen, bte bie ©ifenzentrale für bie ©Infuhr
ihrer Sltlifel zu treffen hat. 3. ©olange ®eutfc!)lanb nicht
in ber Sage ift, mit fetnen Steferungen unfern Schweizer»
beberrf ooß zu bedien, muff alfo bte gertigfabrifate»gm»
portfteHe bie fßrüfung foldher ©infuhrgefudhe nadh folgen»
ben zwei huuptfa^ltdhften ©eficht^punften oornehmen:
aj @teht_ bie gorberung, bie burdh öaS ©infuhrgefuch
erhoben ift, in einem gerechten BethäliniS zu bem oon
®eutfdE)lanb jeweils zugesicherten SBarenimport in bie
©dhwetz im aDgemeinen, unb mit ben SBarenmengen, bie
In bem betreffenben SHonat eingeführt werben im be»

fonbern, b. h- wirb bte Berfotgung ber ©djmeiz mit
Rohmaterialien burch bte ©tnfuhr foldher gertigfabrifate
nicljt zu feht bef^nitten unb ift baS gntereffe, baS ber
BefteUer unb bie ©dhweizertnbuftrie an bie fem gerlig»
fabritat hat, ein fo grofjeS, ba| bafür eine Rebuftion
ber Rohmaterialeinfuhr berechtigt ift? b) Kann MefeS
gertigfabrifat nur in ®eutfc|lanb hergeftellt werben ober

ift bie ©dhweizexinbuftrie imftanbe, biefeë felbft abzugeben?

ISuSführungSbeftimmungen: 4. ®te Befiel»
lungen finb auf ben oorgefdhriebenen gormularen, bie

bei ber ge«igfabrifate»gmporifteHe bezogen werben fönnen,
einzureichen. ®te BefteHformulare werben in Bünbeln
oon 70 ©jemplaren zum ißceife oon 2 gr. per Bünbel,
Bodo unb Radhnahmefpefen inbegriffen, unter ©rhebmtg
beS Betrags burdh Bofinachnahme gugefc^idft. 5. Sann
baS ©tnfuhrgefuch bewilligt werben, fo wirb ber ©efuc|»
fidler burdh sin befonbereS Schreiben oetftänbigt unD

gebeten, bte ©ebühren oon: 2 gr., wenn ber SBert ber
ißare unter 500 gr. ift, 5 gr. bei einem SSert ber
3Bare oon 500—5000 gr., 10 gr., wenn ber SBert ber

3Bare 5000 gr. überfteigt, auf bas ipoftfdhedfonlo ber

gertigfabriîate»gmportfidie einzuzahlen, worauf ba§ ©e»

fach ber ©ifenzentrale zum Bifum unb zur ®eiterletiung
an bie beutfdhe Reich§oertretung In Bern übergeben wirb.
6. SRufs baë ©infuhrgefudh oon ber gertigfakitate gm»
porifteOe abgewtefen werben, fo wirb ber BefteHer burh
ein befonbereS Schreiben batüber unterrid&tet. ©ebühren
werben tn biefem galle nicht erhoben. SBenn îetn ge=

genteiliger Sffiunfch beîanntgegeben wirb,, fo bleiben biefe

©efuche bet ber gertigfabritate-gmportfteHe zurücl, um,
fobalb wettere SBarenmengen frei werben, wettergegeben

Zu werben 7. gür SBaren, bie unter bie ber gerlig»
fq b rifat je« t cale unterböten 3oHpojtoanen fallen, tönnen

nach wte oor bei ©rteilung ber beulfd|en 3luSfuhtbe.mil»
llgung befonbere Beblngungen aufgefteüt werben, bie

bem Importeur burdh bte Sreuhanbfielle gürich für ©in»

fuhr beutfeher unb öfierreid)ifdj»ungarifcher 3Bo.ren In bte

S^weiz feinerzeit beîanntgegeben werben. ®er gmporteur
ifi ber Sreuhanbfielle Qäicitf) gegenüber oerantworllich,
ba§ bie allgemeinen unb bte befonbetn Beblngungen, bte

an bie SluSfuht biefer SBaren auS ®eutfchlanb gefieHt

werben foßten, eingehalten werben, gmmerhln ift bie

SreuhanbfieHe bereit, oon Importeuren ©efu^e bahin»

gehenb entgegenzunehmen, ba| ihre Abnehmer bie @e»

wahr für bie getauften SEBaten gegenüber ber Steilhang
ftelle übernehiueu. gn btefen gaÜen werben bte Saufet
oon ber SreuhanbfieHe güridh eingelaben, ihr enlfpte»

dhenbe ©rflärungen abzugeben. 2Birb biefe Anfrage 6e»

jaht, fo wirb ber girporteur für bie betreffende SCßate

oon ber ©ewäh^ enllaftet, inbem biefe an ben Süufet
übergeht, nötigenfalls mit ber Sluflage, feine gelelfteten
©aranlien zu erhöhen. Steigert fidh ber Säufer, bte ge»

wünfdhte ©rtlärung abzugeben, fo oerblelbt eS bei bet

©ernähr beS gmporteurS. 8. @S mirb auSbrfidftich batauf

hingeroiefen, bafj für bie ©tnreichung oon ©infuhtgefuche«
für gertigfabrifate bte SRitgliebfchaft bei ber ©ifenzen-
träte ni^t Bebingung ift. ®arauS folgt audh, baff

folcfje Bezüge ber BezugSbetedhtigung (ben Sontingenten)
ber einzelnen ©enoffenf^after ber ©ifen zentrale nicht
angerechnet werben.

Uerbänd$we$en.
Schwsizer. f>olziaö#fttieperda. (Sorr.) ®te

neraloerfammlung oom legten SamStag im £>otel

$abiS in 3'3ttef) war fehr zahlreich auS allen Santonen

ber beutfdhen Schweiz befudht. 3u biefer großen 2eii=

nehmerzahl mag befonberS ber RunbhoIz=@lnfauf bej»'

bas Srahanbum „©ingabe Runbhols^öc^ftprcif®"
Beranlaffung gegeben haben, welche^ Traftanbum eine

Ziemlich weitgehenbe ®iSfuffion zeitigte. ®en feftgefegten

©d)itittmaren»|)öchfipreifen müffen Sonfcquenzen halbf
auch Runbholz C>öchftpreife folgen, wenn bie

geretbefther oor gröferem Schoben bewahrt bleiben foDe".

®ie oon ber Sanbwirtfchaft unb ben Korporationen ^
oerlangten greife, zum gröften Seil oerurfacht butch bn

Jllnstr. schweiz. Hànvw. Zeitung („Meisterblatt") Nr. N

Banliches a«s AltesNorf (Schwyz). Die Korporation^
gemeinde genehmigte ohne Widerspruch den von der Ver-
waltung beantragten Teilbetrag von 5000 Franken an
die zu errichtende Haltestelle am Mühlebach; es

erübrigen noch kaum 1000 Fr., die von den Genossamen
Schillingsrüti und Sattelegg übernommen werden. —
Mit der bezüglichen Anlage wird demnächst begonnen
werden, so daß die Haltestelle auf kommenden 1. Mai
dem Verkehr übergeben wird.

Renovation des RegierkwgsraLssaales in Glarns.
(Korr.) Die gesamte Neubestuhlung des renovierten Re-
gierungsratssaales in Glarus hat der Regierungsrat der
Möbelfabrik Horgen-Glarus vergeben.

EmWstellc sir eiserne md Wlerne
JertWbrNate ms Deutschland.

Die Eisenzentrale richtete am 30. Nov. an ihre Ge-
nossenschafter ein Zirkularschreiben, das über die

Organisation der neugeschaffenen Fertigsabrikate-Import
stelle Ausschluß gibt. Sein Wortlaut ist in der Haupt-
fache folgender:

Als Resultat von Verhandlungen, die im Lauf dieses
Monats mit der deutschen Reichsvertretung in Bern ge-
führt wurden, ist für die Eisenzentrale die Notwendig-

^ keil erwachsen, auch die Einfuhr der eisernen und stäh-
lernen Fertigfabrikate aus Deuschland als oberste
Instanz zu visieren. Da der Import von solchen Fertig-
fabrikalen an andere Voraussetzungen geknüpft ist, als
derjenige von Waren, welche direkt in den Geschäftskreis
der Eisenzentrale fallen, mußte dafür eine besondere Or-
ganisation geschaffen werden, die der Eisenzentrale vor-
arbeitet; die „Schweizerische Einfuhrgesuch-Prüfungestelle
für eiserne und stählerne Fertigsabrikate aus Deutschland",
Präsident ist Dr. E. Locher, Direktor: Dr. I. Bührer.

Die Fertigfabrikate-Jmportstelle arbeitet nach folgen-
den Grundsätzen: 1. Die Ferligfabrikate-Importstelle
nimmt Einfuhrgesuche von ollen in der Schweiz domi-
zitierten Interessenten für Waren entgegen, die unter ge-

wissen Nummern des schweizerischen Zolltarifs eingeführt
werden, welche auf der Rückseite der Bestellformulare
aufgeführt sind. Es ist dabei zu beachten, daß die an
geführten Bezeichnungen zum Teil Sammelbezeichnungen
sind und daß dem schweizerischen Zolltarif eindeutig zu
entnehmen ist, welche verschiedenen Waren unter die ein-
zelnen Nummern eingereiht sind. 2. Die Fertigfabrikate-
Jmportstelle muß sich bei der Genehmigung solcher Ein-
fuhrgesuche an einen Rahmen halten, der sich bildet
einerseits aus dem Gesamtquantum der von Teutschland
jeweils zugesicherten Jmportquantität und anderseits aus
den Dispositionen, die die Eisenzentrale für die Einfuhr
ihrer Artikel zu treffen hat. 3, Solange Deutschland nicht
in der Lage ist, mit seinen Lieferungen unsern Schweizer-
bedarf voll zu decken, muß also die Fertigfabrikate-Jm-
portstelle die Prüfung solcher Einfuhrgssuche nach folgen-
den zwei hauptsächlichsten Gesichtspunkten vornehmen:
u) Steht die Forderung, die durch das Einfuhrgesuch
erhoben ist, in einem gerechten Verhältnis zu dem von
Deutschland jeweils zugesicherten Warenimport in die
Schweiz im allgemeinen, und mit den Warenmengen, die
in dem betreffenden Monat eingeführt werden im be-
sondern, d. h. wird die Versorgung der Schweiz mit
Rohmaterialien durch die Einsuhr solcher Fertigfabrikate
nicht zu sehr beschnitten und ist das Interesse, das der
Besteller und die Schweizerindustrie an diesem Fertig-
fabrikat hat, ein so großes, daß dafür sine Reduktion
der Rohmaterialeinfuhr berechtigt ist? d) Kann dieses
Fertigsabrikat nur in Deutschland hergestellt werden oder

ist die Schweizerinduftrie imstande, dieses selbst abzugeben?

Ausführungsbestimmungen: 4. Die Befiel-
lungen sind auf den vorgeschriebenen Formularen, die

bei der Fertigfabrikate-Jmportstelle bezogen werden können,
einzureichen. Die Bestellformulare werden in Bündeln
von 70 Exemplaren zum Preise von 2 Fr. per Bündel,
Porto und Nachnahmespesen inbegriffen, unter Erhebung
des Betrags durch Postnachnahme zugeschickt. 5. Kann
das Einfuhrgesuch bewilligt werden, so wird der Gesuch-

stiller durch ein besonderes Schreiben verständigt und
gebeten, die Gebühren von: 2 Fr., wenn der Wert der
Ware unter 500 Fr. ist, 5 Fr. bei einem Wert der

Ware von 500—5000 Fr., 10 Fr., wenn der Wert der

Ware 5000 Fr. übersteigt, auf das Postscheckkonto der

Fertigfabrikate-Jmportstelle einzuzahlen, worauf das Ge-

such der Eisenzentrale zum Visum und zur Wetterleitung
an die deutsche Reichsvertretung in Bern übergeben wird.
6, Muß das Einfuhrgesuch von der Fertigsabrikate Im-
portstelle abgewiesen werden, so wird der Besteller durch
ein besonderes Schreiben darüber unterrichtet. Gebühren
werden in diesem Falle nicht erhoben. Wenn kein ge-

genteiliger Wunsch bekanntgegeben wird, so bleiben diese

Gesuchs bei der Fertigfabrikate-Jmportstelle zurück, um,
sobald weitere Warenmengen frei werden, weitergegeben

zu werden 7. Für Waren, die unter die der Fertig-
fabrikatzentrale unterstellten Zollposttionen fallen, können

nach wie vor bei Erteilung der deutschen Ausfahrbewil-
ligung besondere Bedingungen aufgestellt werden, die

dem Importeur durch die Treuhandftelle Zürich für Ein-
fuhr deutscher und österreichisch-ungarischer Waren in die

Schweiz seinerzeit bekanntgegeben werden. Der Importeur
ist der Treuhandstelle Zürich gegenüber verantwortlich,
daß die allgemeinen und die besondern Bedingungen, die

an die Ausfuhr dieser Waren aus Deutschland gestellt

werden sollten, eingehalten werden. Immerhin ist die

Treuhandstelle bereit, von Importeuren Gesuche dahin-
gehend entgegenzunehmen, daß ihre Abnehmer die Ge-

währ für die gekauften Waren gegenüber der Treuhand-
stelle übernehmen. In diesen Fällen werden die Käufer
von der Treuhandstelle Zürich eingeladen, ihr entspre-

chende Erklärungen abzugeben. Wird diese Anfrage be-

jaht, so wird der Importeur für die betreffende Ware

von der Gewähr entlastet, indem diese an den Käufer
übergeht, nötigenfalls mit der Auflage, seine geleisteten

Garantien zu erhöhen. Weigert sich der Käufer, die ge-

wünschte Erklärung abzugeben, so verbleibt es bei der

Gewähr des Importeurs. 8. Es wird ausdrücklich darauf

hingewiesen, daß für die Etnreichung von Einfuhrgesuchen

für Fertigfabrikate die Mitgliedschaft bei der Essenzen

trale nicht Bedingung ist. Daraus folgt auch, daß

solche Bezüge der Bezugsberechtigung (den Kontingenten)
der einzelnen Genossenschafter der Eisen zentrale nicht
angerechnet werden.

llîldamtîvttt».
Schweizer. Hoîzi«d«strievêrà (Korr.) Die Ge-

neralversammlung vom letzten Samstag im Hotel

Habis in Zürich war sehr zahlreich aus allen Kantonen

der deutschen Schweiz besucht. Zu dieser großen Teil-

nehmerzahl mag besonders der Rundholz-Einkauf bezw

das Trabandum „Eingabe Rundholzhöchstpreise"
Veranlassung gegeben haben, welches Traktandum eine

ziemlich weitgehende Diskussion zeitigte. Den festgesetzten

Schnittwaren-Höchstpreisen müssen Konsequenzen halber

auch Rundholz Höchstpreise folgen, wenn die Sa-

geretbesitzer vor größerem Schaden bewahrt bleiben sollen.

Die von der Landwirtschaft und den Korporationen:c
verlangten Preise, zum größten Teil verursacht durch die
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